
Unabhängigkeit der Richter

/ Absolventen der Hoch- oder Fachschulen, die 
erstmalig ein Arbeitsrechtsverhältnis aufnehmen {/ 
Arbeitsvertrag mit Absolventen), erhalten vom ein
stellenden Betrieb U., wenn sie einen / eigenen 
Haushalt haben. Zu den Umzugskosten gehören die 
Kosten für Transport und Verpackung der Haus
haltsgegenstände, das Fahrgeld für den Umziehen
den und seine Familienangehörigen, mit denen er in 
der neuen Wohnung einen gemeinsamen Haushalt 
führt, sowie die Gebühren für die Freigabe des 
Strom- und Gasanschlusses. Die entstandenen 
Kosten sind zu belegen. Außerdem erhalten Werktä
tige mit eigenem Haushalt, die ihre Wohnung auf 
Anordnung des Betriebes wechseln, für das Einrich
ten am neuen Wohnort einen einmaligen Zuschuß in 
Höhe von 10 Prozent ihres monatlichen Bruttover
dienstes (§21 AO Nr. 1 über Reisekostenvergütung, 
Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü
tung; die derzeit geltende Fassung dieser АО ist 
beim Stichwort „Reisekosten“ genannt).

Unabhängigkeit der Richter, Schöffen und Mitglie
der gesellschaftlicher Gerichte - Grundsatz nach 
Art. 96 Verfassung, mit dem die Rechtsstellung der 
/ Richter, / Schöffen und Mitglieder / gesell
schaftlicher Gerichte verankert wird. Sie sind dem
nach in ihrer '/ Rechtsprechung unabhängig und nur 
an die Verfassung, die Gesetze und anderen Rechts
vorschriften der DDR gebunden. Mit diesem Verfas
sungsgrundsatz wird die unbedingte Achtung der 
Gesetze und anderen Rechtsvorschriften durch die 
/ Gerichte gewährleistet, die einheitliche Anwen
dung des sozialistischen Rechts gesichert und subjek- 
tivistischer Rechtsanwendung entgegengetreten. U. 
bedeutet zugleich, daß niemand in ein Verfahren 
und in die Entscheidungsfindung eines Gerichts ein- 
greifen, kein anderes Organ und keine Person Wei
sungen für die Durchführung des ? gerichtlichen 
Verfahrens oder für die Entscheidung erteilen darf. 
Auf Grund eigener Analyse des Sachverhalts, der 
objektiven und subjektiven Umstände sowie der ei
genen rechtlichen Würdigung erarbeiten die Gerich
te die Voraussetzungen für die gerechte Entschei
dung. Dem dient im besonderen die dem Gericht ob
liegende unvoreingenommene Würdigung der / 
Beweismittel und die Beweisführung im Verfahren. 
Der U. dient die Leitung der Rechtsprechung durch 
das / Oberste Gericht {/ Gerichtssystem), mit der 
die einheitliche Rechtsanwendung durch alle Ge
richte gesichert wird. Allein die übergeordneten Ge
richte sind befugt, im / Rechtsmittelverfahren bzw. 
durch ^ Kassation gerichtliche Entscheidungen auf
zuheben oder zu ändern bzw. die Sache an das Ge
richt, dessen Urteil aufgehoben wird, zurückzuver
weisen und dem Gericht Weisungen zu erteilen.
Die U. ist Ausdruck der hohen Verantwortung, die 
den Mitgliedern der Gerichte übertragen ist, und 
setzt deren enges Vertrauensverhältnis zu den Werk
tätigen voraus. Besonders die demokratische Wahl 
und der enge Kontakt zwischen den Gerichten und

den Werktätigen sowie die Möglichkeit der / Abbe
rufung der Mitglieder der Gerichte durch die Wähler 
sichern dieses Vertrauensverhältnis. Für eine Unab
setzbarkeit der Richter ist deshalb in der DDR kein 
Raum. Nach jenem bürgerlichen Prinzip werden die 
Richter der Verantwortlichkeit vor dem Volk entzo
gen und mit der Isolierung von den Werktätigen um 
so enger an die herrschende Klasse der Großbour
geoisie gebunden. Eine solche Unabsetzbarkeit ist 
mit der / Volkssouveränität unvereinbar.

unabwendbares Ereignis - plötzliches Vorkommnis, 
das nicht vorauszusehen war und von einem Betrieb 
trotz aller Maßnahmen, die den gegenwärtigen Mög
lichkeiten und Erfahrungen entsprechen, oder von 
einem Bürger trotz aller ihm zumutbaren Bemühun
gen nicht verhindert werden konnte (§ 343 Abs. 2 
ZGB). Kann nachgewiesen werden, daß ein u.E. 
vorlag, so ist in den Fällen der / erweiterten Verant
wortlichkeit für Schadenszufügung die Befreiung 
von der Verpflichtung zum / Schadenersatz mög
lich. Es entspricht dem Wesen der erweiterten Ver
antwortlichkeit, bei der wegen der von einer Sache 
ausgehenden Gefahr oder im Interesse des Vertrags
partners die Befreiung von der Schadenersatzpflicht 
grundsätzlich ausgeschlossen ist, daß als u. E. nur be
triebsfremde Vorgänge, von außen einwirkende Er
eignisse gelten können. Fehler in der Beschaffenheit 
der eine Gefahrenquelle darstellenden Sache selbst 
oder deren technisches Versagen, z.B. ein Ermü
dungsbruch im Lenkgetriebe eines Pkw, mögen her
kömmlich als unvorhersehbar und unvermeidbar an
gesehen werden, sind aber kein u. Ё. im Sinne der 
Legaldefinition des § 343 Abs. 2 ZGB.
Nicht voraussehbar sind solche Ereignisse, die zufäl
lig eintreten, allen Erfahrungen widersprechend, mit 
denen nicht gerechnet werden konnte (z. B. Natur
katastrophen). Das fehlerhafte Verhalten anderer 
Verkehrsteilnehmer, Glatteisgefahr nicht nur in 
Wintermonaten, hohe Zündfähigkeit nach wochen
langer Trockenheit sind dagegen vorhersehbar. Hin
sichtlich der zweiten Voraussetzung, daß das nicht 
vorhersehbare Ereignis nicht verhindert werden 
konnte, werden von Bürgern alle ihnen objektiv zu
mutbaren Bemühungen erwartet und von Betrieben, 
daß sie alle Maßnahmen ergreifen, die den gegen
wärtigen Möglichkeiten und Erfahrungen, nicht 
nach dem Stand des Betriebes, sondern nach dem in 
der DDR erreichten Stand, entsprechen. Werden 
diese Anstrengungen von Betrieben oder Bürgern 
als nach den Regeln der erweiterten Verantwortlich
keit Verpflichteten nicht oder nicht hinreichend un
ternommen, liegt kein u.E. vor.

Unantastbarkeit der Persönlichkeit und Freiheit des 
Bürgers - Grundrecht der Bürger nach Art. 30 Ver
fassung. Im Sozialismus ist jedem Bürger die Mög
lichkeit gegeben, seine Fähigkeiten frei zu entwik- 
keln und zum Nutzen der Gesellschaft wie jedes ein
zelnen einzusetzen; bei der Gestaltung der sozialisti
schen Gesellschaft ist die massenhafte Entwicklung 
sozialistischer Persönlichkeiten mit der Entfaltung 
der Individualität der Menschen verbunden. Es ent-
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